
3) 17./19. Dezember 1929 (StGH. 19/1929) 1) (RGZ. Bd. 127 Anh. S. 1)
Zuständigkeit des Staatsge-richtshofs - Verfassungsstrei-
tigkeit .- Parteifähigkeit Sachlegitimation Volks-

begehren - Grundrechte Beamtenpflichten Wahl-
freiheit - Wahlgeheimnis - Art. ig, 12,5, 130 RVerf.

i. Eine Verlassungsstreitigkeit innerhalb eines Landes2) ist nichtnur
,ein Streit über Auslegung und Anwendung der Landesverlassung. Auch

I) Vgl. dazu Urt. des StGH. vom 22./23. Oktober 1929, abgedruckt oben zu i; an

Zevgl.: Apel, RVB1. Bd. 5o S- 757; Bilfinger, Zt. f. Pol. XX
S. 81; Bleyer, DJZ. 1930, S. 13, Brandis DJZ. 1929 S. 1653; Colm, RVB1. Bd. 51
S. 461, Falck, PVBI. 5o, S. 7og; Görres JW. 1929, S. 336o; Hofacker, RVB1.

SI, S- 33; Kaisenberg, Gesetz u. Recht Jg. 30, S. 324; Kroner, Justiz Bd. V S. 176
u. S. 270; Krüger, DJZ. 1930, S. 220; Loewenthal, PVB!. So, S. 729; derselbe, Justiz
Bd.V S. 2I6u. 325; Merk, A. ö. R. Bd. 19, S. 83; Poetzsch-Heffter, DJZ. 1929, S- 1507;
derselbe JW. 1929, S. 3364; derselbeRVBI. 50, S. 773; Tannert, Bayr. Verw. Bl. 1930,
S. 209; Wolff, A. ö* R. 18, S. 411; Zschucke, DJZ. 1930, S 88.

2,) s. Art. i(? der Reichsverfassung.
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ein Streit überA uslegung undAnwendung von Vorschriften derReichsverlas-
sung, welche auf die Landesverlassung oder auf landesverlassungsrechtliche
Normen einwirken und sie insoweit ergänzen ist, sofern er, zwischen Stellen
eines Landes schwebt, eine Verfassungsstreitigkeit innerhalb eines Landes.

2. Der Begri# der Verlassungsstreitigkeit 1.) beschränkt sich nicht auf
Streitigkeiten derjenigen Stellen, denen die Verfassung Rechte zur Teilnahme

an der Ausübung der höchsten Staatsgewalt zugewiesen hat über Inhalt und

Umfang der ihnen zustehenden Befugnisse solcher Art. Die Vorschriften
über Grundrechte und Grundpflichten sind ebenso Verfassungsrecht wie
die über den staatlichen Aufbau.

3. Das Klagerecht von Landtagsfraktionen in dem Verfahren vor dem

Staatsgerichtshof beschränkt sich auf die Geltendmachung von Rechten,
die den Fraktionen als Teilen der Volksvertretung zustehen. Es sind das die
Rechte des Landtags selbst und, der Landtagsminderheiten.

4. Einer einzelnen Fraktion sieht keine Befugnis zu, an Stelle des

Landlages das Staatsministerium zu beaufsichtigen, und zwar selbst dann

nicht, wenn es sich um die Anwendung oder Nichlanwendung der Ver-

fassung handelt und wenn die Aulsicht im - Wege der Klage beim Staats-

gerichtshof geltend gemacht wird.

5. Einzelpersonen haben keinen Anspruch auf verfassungsmäßigen
Rechtsschutz durch den Staatsgerichtshof. Soweit die Fraktion den Staats-

gerichtshol im vermuteten oder ausdrücklichen Auftrag der der Partei,

angehörigen Beamten anruft, steht. sie den Einzelpersonen gleich, die vor

dem Staatsgerichtshof nicht klagen können.
6. Politische Parteien können in Verlassungsstreitigkeiten, die sich

an Wahlen anknüpfen, den Staatsgerichtshol angehen. Den Wahlen sind

für die Verlassungsgerichtsbarkeit die Volksabstimmungen gleichzustellen.
7. Bei Beurteilung der Frage, ob die Politische Betätigung eines

Beamten mit seinen Beamtenpllichten vereinbar ist, kommt es sehr wesent-

lich auf den Charakter dieser Betätigung, ihre staatsrechtliche und politische
Bedeutung an. Die Einzeichnung in die Listen eines Volksbegehrens und

die Teilnahme an der Abstimmung über ein zum Volksentscheid gestelltes
Volksbegehren ist rechtlich Teilnahme am Volksgesetzgebungsverfahren.
Diese Volksgesetzgebung ist der unmittelbare Weg zur Verwirklichung des

Hauptgrundsatzes der Reichsverlassung: Die Staatsgewalt geht vom

Volke aus. Sie steht dem mittelbaren Weg, auf dem dieses Ziel erreicht
werden soll, den Wahlen zum Reichstag, an Wichtigkeit Jür das Verfassungs-
leben des Reiches nicht nach. Daraus folgt, daß wie die Stimmabgabe bei
der Reichstagswahl keinen beamtenrechtlichen Bindungen unterliegt, so

auch die Teilnahme am, Volksbegehren und Volksentscheid den Beamten
ohne jede Einschränkung o#en stehen muß. Die in Art. 130 Abs. 2 der

ReichsveTfassung den Beamten gewährleistete Freiheit ihrer politischen
Gesinnung umfaßt daher das Recht, sich bei einem zugelassenen Volks-

begehren ohne Rücksicht auf dessen Inhalt einzutragen und beim Volks-
entscheid abzustimmen 2).

1) s. -Art. ig der Reichsverfassung.
2) Die preußische Regierung hatte erklärt&quot; daß es für die Beamten-mit ihren Pflichten
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8. Die Gewährleistung von Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis durch
Art. 125 der Reichsverlassung bezieht sich auch auf Volksbegehren und
Volksentscheid. Die Bekanntgabe der Eintragungen an Außenstehende und
ihre Benutzung als Grundlage&apos; lür ein disziplinarisches Einschreiten- gegen,
Beamte ist demnach verfassungswidrig.

&quo
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